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Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange  

Nr. Ergebnis/Inhalt der Stellungnahme Fachliche Stellungnahme Beschlussvor-

schlag 

1 Zu 6 

Abschnitt 3, Punkt 1 

Straßenunterhaltung und -instandsetzung obliegen grundsätzlich dem 

Straßenbaulastträger. Diesbezügliche Festlegungen für Bundes,- Landes 

und Kreisstraßen in Lärmaktionsplänen kommen daher nicht in Betracht. 

 

Zu 7 

Ruhige Gebiete 

Angesichts der Ausführungen im Lärmaktionsplan gehen wir davon aus, 

dass im aktuellen Lärmaktionsplan eine Festsetzung ruhiger Gebiete nicht 

beabsichtigt ist. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Es werden keine ruhigen Gebiete festgelegt.  

 

Die Hinweise wer-

den zur Kenntnis 

genommen, eine 

Handlungsnot-

wendigkeit ergibt 

sich nicht. 

 

2 Keine Einwände Nicht erforderlich Nicht erforderlich 

3 Sollten Lärmschutzmaßnahmen in Überschwemmungsgebieten festgesetzt 

werden, bedarf es einer Ausnahmegenehmigung 

Es werden keine Lärmschutzmaßnahmen in Überschwemmungsgebie-

ten festgesetzt 

Nicht erforderlich 

Nr. TÖB Datum der Stellungnahme  

1 Landesbetrieb Mobilität (LBM) 10.07.2019 

2 Planungsgemeinschaft Westpfalz 08.07.2019 

3 SGD Süd 08.07.2019 

4 VG Oberes Glantal 10.07.2019 

5 DLR Westpfalz 17.06.2019 

6 Kreisverwaltung Kusel 21.06.2019 

7 Kreisverwaltung Kusel, Untere Naturschutzbehörde 25.06.2019 

8 VG Lauterecken-Wolfstein 26.06.2019 
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Nr. Ergebnis/Inhalt der Stellungnahme Fachliche Stellungnahme Beschlussvor-

schlag 

4 Keine Bedenken  Nicht erforderlich Nicht erforderlich 

5 Keine Bedenken Nicht erforderlich Nicht erforderlich  

6 Nicht betroffen Nicht erforderlich Nicht erforderlich 

7 Keine Einwände Nicht erforderlich Nicht erforderlich 

8 Keine Einwände Nicht erforderlich Nicht erforderlich 

 


